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BAUTEN DES STOCK
WERKEIGENTÜMERS

Zustimmung der anderen Eigentümer erforderlich?

Ein Büwo-Leser fragt:
«Wir, eine Familie mit zwei Kindern, ha-
ben vor kurzem in einem Mehrfamilien-
haus eine 4½-Zimmer-Wohnung im Erd-
geschoss mit Sitzplatz und Gartenfläche
im Stockwerkeigentum erworben. Da wir
neben unseren Kindern noch einen Hund
als Haustier haben, möchten wir die gan-
ze, uns gehörende Gartenfläche mit einem
Zaun von etwa 1.40  Metern Höhe ein-
grenzen und ein Kinderplanschbecken
aufstellen. Die Verwaltung hat uns mitge-
teilt, dass wir dafür die schriftliche Zu-
stimmung von allen anderen Stockwerk-
eigentümern benötigen. Stimmt das?»
Der Experte antwortet:
«Im Recht des Stockwerkeigentums ist
zwischen Sonderrecht und gemeinschaft-
lichen Teilen zu unterscheiden. Sonder-
recht gibt das Recht, bestimmte Teile des
Gebäudes ausschliesslich zu benutzen
und innen auszubauen. Zu Sonderrecht
zugewiesen werden können einzelne
Stockwerke oder Teile davon, sofern die-
se mit einem eigenen Zugang in sich ab-
geschlossen werden können (zum Bei-
spiel Wohnung, Keller- und
Disponibelräume). Alle übrigen Teile des
Stockwerkeigentums (Boden der Liegen-
schaft oder Treppenhaus) sind zwingend

gemeinschaftlich und stehen prinzipiell
allen Mitgliedern der Gemeinschaft zur
Nutzung zu. Ausnahmen bestehen dort,
wo gemeinschaftliche Teile zur exklusiven
Benützung einzelnen Eigentümern zuge-
wiesen worden sind.
Die geplante Einzäunung betrifft die Gar-
tenfläche und damit den Boden der Lie-
genschaft, der zwingend einen gemein-
schaftlichen Teil darstellt. Daran ändert
auch der Umstand nichts, dass Sie durch
das Reglement oder durch eine Dienst-
barkeit alleine zur Nutzung der Gartenflä-
che berechtigt sind. Daher benötigen Sie
für die Einzäunung der Gartenfläche als
bauliche Massnahme die Zustimmung der
Gemeinschaft durch Beschluss (Art. 647c
ff. ZGB). Dabei gilt eine Einzäunung in der
Regel als nützliche bauliche Massnahme,
so dass gesetzlich die Mehrheit aller Mit-
eigentümer, die aufgrund der Wertquote
zugleich den grösseren Teil der Sache
vertritt, dem Bau zustimmen muss. Im
Reglement kann hiervon abgewichen
werden. Die Zustimmung zur Einzäunung
kann durch Mehrheitsbeschluss in der
Versammlung erfolgen, sodass nicht
zwingend alle anderen Eigentümer zu-
stimmen müssen. Einstimmigkeit ist nur
notwendig, wenn Sie ausserhalb einer

Versammlung schriftlich die Zustimmung
der anderen Eigentümer einholen möch-
ten (Zirkulationsbeschluss).
Eine Ausnahme gilt für das Kinderplansch-
becken: Da es sich um einen Gegenstand 
handelt, der nicht fest mit dem Boden der 
Gartenfläche verbunden und fixiert wird 
(Fahrnisgegenstand), ist dessen Aufbau
und Benützung nicht zustimmungsbedürf-
tig (bestimmungsgemässe Nutzung). Et-
was anderes würde beispielsweise aber 
für (grössere) Trampoline gelten, soweit 
diese mit dem Boden verbunden und fi-
xiert werden müssen.
Vor der Ausführung der baulichen Arbei-
ten müssten Sie zudem abklären, ob die 
geplante Einzäunung um Ihren Sitzplatz 
mit Gartenfläche öffentlich-rechtlich ge-
mäss Grundordnung (Baugesetz, Zonen-
plan) überhaupt zulässig ist und gegebe-
nenfalls das Baubewilligungsverfahren
einleiten. Denn Gemeinden müssen in
der Regel die Erstellung einer Einzäu-
nung, vor allem wenn diese höher als ein
Meter ist, prüfen und bewilligen. Bitte
sorgen Sie dafür, dass auch diese Schrit-
te zeitlich vor dem Baubeginn erfolgen,
da ansonsten baupolizeiliche Konsequen-
zen (Baustopp, Baubussen) drohen kön-
nen.»
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